
Beiblatt dlSur Pulamentskorreapondens 22. Juni 1955 

der A~g. »r.f t e 1 t e r, Dr. X rau e Und Genossen 
an ~ie Jua4e_te,lerung. . 

b&t.etfe~4 die nurohfUhrung des VergUtungegesetzes 

... -.-.-
»a ••• 16. 'ebruar 1955 vom .ationalrat beschlossene'.' un4 .m 

1. April 4i •• e8 Jahl'ee ift Kratt pt:tetelle Vergi1tungsgesetz~ie,.n be­

kanntlioh - 81ltpgen unserer AnsiGt ... dem Leistungspf1ichtigen Jlur dann 

eine Ve:r8\1tung aua Bundesmitteln IU, we~ der Bund selbet von der Be­

aatlunasmaeht eine Zahlung für di. IwaDgsweise Inanspruchnahme e:rhält • 

. T:ritt die Voraussetzung für die Za1llunppf1icht des Bundes ein, so bat 
die. das Bunde.ministerium fUr Flnaa.ea unverzüglioh durch KundmaohDBg 

zu vel'lautbaren. 

Im'llDtblatt zur Wiener Ze1tultB-, vom 21. Juni 1955 flurde nun eae 

solche ~ndmaohung des F1nanzmin1.te~iums verlautbart. Nach di ••• r 
.,~ 4ie Voraussetzungen far eine Zahlungspflicht des Bundes ,amiS 
§ 14 Aba.l des Veraütung8gesetzee nur hinsichtlich der von der V~!e-

•• tzuq.maobt in 4en Bundesländern Ober6.sterreic~. Salzburg unel 1'18a in 
Äftepruoh Bebommene~ Sachen mit 1. April 1955 eingetreten. Für die drei 

anderen B •• atzungsmäohtf;l ist eine ,le1cbarti,e lCundmaohunB nicht erschie­

nen. »lee liSt betdro~ten. deS die dre1 anderen BesatzungsmäChte für 
c.Ue sw.ne_weise InanspruChnahme von Sachen an den ~und keine Zahlung 
leisten. Oder 4aB der BuX1,d. zwarZahi\1.D8en. abe.r nioht :in der Höhe dee 

Ver~tuq.Be.etle8 el'bltlt und 41eee !ra~sacbe vGl."helm1icht, Vorn sich seiner 

auch 1n dies.em 'alle bestehea4en ,eaetzlichen ~ah1ungspflicht IU ent­

.1ehe~ • 
.Au.. 4"" •• Aillaa eriue1'ft .. tZ" a~ die Irklll'UJ28 des Herrn Finanz-

1Il1n18,t-.n ind,~ alt,uas de. lllla.- und :Sudg'eta1l8schusaee vom 9. '.'I)2:\1ar 

1 .• 3. ~Ilcl terner an die irklinng de. Herrn Bundeskanzlers in der Natiollel­

'rat.flt.une· Tom 9. )(11"1, welohe .. iet018\ lautete, . "loh appellie~ 
'allel' von ene.erStelle 'a" tei.rltol an alle vler Besatzungsmäohte, ab 

1 •• ,~'l 1955 f\1r die "f)n ilU\en in ' .. pnoh genommenenOb3ekte und 
Ge,eaatlijlCil Ze"1unaen Moh 4i ea .. Vel'Bütun;sgesetl zu leisten oder sie 
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freizugeben. »ie österreichische Bundesregierung wird die Einnaltung 

die$er Verpflichtung der Besatzungsmächte sorgfältigst überwaohen lassen 

und dea Nationalrat informieren, falls eine Besatzungsmacht oder einzel­

ne Stellen sich der gewissenhaften Erfüllung ihrer Verpflioht~g ent­

ziehen wollten. Regierung und Nationalrat werdensodann alle ~n ihrer 

Macht stehenden Schritte unternehmen, um den betroffenen iersonen zu 

ihrem Reoht zu Verhelfen." 
Unter ,Bezugnahme auf diese Erklärung riohten daher die gefertig­

ten Ab~eordneten an die :Bundesregierung die 

A n fra g e, 

1. Leisten die britisohe, die französische und die russische 

Besatzungsmacht für die von ihnen in ihrer :Besatzungszone in Anspruoh 

genommenen Saohen an den :Bund überhaupt keine Zahlungen, oder leisten 

sie zwar Zahlungen an den :Bund, aber nioht in der Höhe der ge8etzl~ohen 

Vergütungssätze1 
2. Welche Schritte gedenkt die Bundesregierung entspreohe.,cbr 

Erklärung des Bundeskanzlers,vom 9. März 1.J o nunmehr zu unternehmen, 
um den betroffenen Personen zu ihrem Rechte zu verhelfen? Ist sie be-, 

reit, ,ihnen Vorschüsse in der Höhe der gesetzlichen Vergütungssätze 

zu gewähren und von 'den säumigen Besatzungsmäohten Ersatz zu begehren? 

-G-.-.-.-
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